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Athletenvereinbarung

Zwischen

dem Saarländischen Tischtennisbund e. V. – Kreis Nordsaar Jugendausschuss

Ottweiler Str. 13, 66557  Uchtelfangen

vertreten durch 

__________________________________________________________

den Kreisjugendwart   /   den Kreislehrwart   /   den Kreissportwart

und

Herrn/Frau_____________________________________-nachstehend Athlet genannt- 

wird folgende Vereinbarung geschlossen.

1.
Präambel

Der Saarländische Tischtennisbund (Kreis Nordsaar) und der Athlet schließen folgende Vereinbarungen, um die aus der gemeinsamen Zweckverfolgung fließenden Rechte und Pflichten einvernehmlich zu regeln. Dies geschieht

· auf der Grundlage der Solidarität aller Kaderathleten und Auswahlspieler des Verbandes und Kreises,

· mit dem Willen, gleiche und faire Bedingungen bei der Sportausübung zu schaffen und zu gewährleisten sowie für einen fairen und an der gemeinsamen Erreichung des Verband- und Kreiszwecks orientierten Ausgleich der gegenseitigen wirtschaftlichen Interessen zu sorgen,

· in der Überzeugung, dass nur eine faire und vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen dem Verband/Kreis und den Athleten in Ausbildung, Ausrüstung und Wettkampf zu sportlichen Erfolgen führt,

· in der Kenntnis, dass die Sach- und Geldleistungen der Partner des Verbandes/Kreises von der uneingeschränkten Erfüllung der Sponsorenverträge durch den Verband/Kreis und den Athleten abhängt,

· in der Erkenntnis, dass nur die gemeinsam erreichten sportlichen Erfolge auch die wirtschaftliche Grundlage für eine Leistungs- und insbesondere Nachwuchsförderung sichern.

2.
Rechtsgrundlagen

Der Athlet erkennt die Satzung des STTB, die Wettspielordnung (WO) sowie alle weiteren Ordnungen des STTB, die Durchführungsbestimmungen für die Verbandsveranstaltungen, die Ordnungen für die Rechtsinstanzen, die Satzung und Ordnungen des Deutschen Tischtennis Bundes (DTTB), die Regelungen und Bestimmungen der 

International Table Tennis Federation (ITTF) und der Europäischen Tischtennis-Union (ETTU) sowie die Dopingbestimmungen ( nebst Doping-Kontrollen) des Deutschen Sportbundes (DSB) in der jeweils gültigen Fassung sowohl im Training als auch im Wettkampf uneingeschränkt als für sich verbindlich an und verpflichtet sich, den in diesen Regelungen statuierten Vorgaben nachzukommen.

Diese Rechtsgrundlagen dienen der einheitlichen und chancengleichen Ausübung des Tischtennissports. Ihre Einhaltung und Anerkennung ist Grundvoraussetzung für Tischtennis als Wettkampfsportart. Diese Regelungen unterliegen nicht der Disposition der Vertragsparteien.

3.
Leistungen des Kreises / Verbandes

Der Kreises / Verband verpflichtet sich, den Athleten im Rahmen seiner personellen und wirtschaftlichen Möglichkeiten optimal zu fördern und bemüht sich, Leistungen Dritter zugunsten des saarländischen Tischtennissports und der Athleten zu ermöglichen. Es kann aber nicht davon ausgegangen werden, dass der STTB und evtl. Dritte sämtliche Kosten, die durch die Ausübung des Tischtennissports entstehen, tragen. Zwischen dem Kreis / Verband und dem Athleten besteht grundsätzlich kein Arbeitsverhältnis, Förderleistungen oder Kostenersatz sind kein Arbeitsentgelt.

Der STTB schließt für seine Athleten für Reisen im Verbandsinteresse eine umfangreiche Sportversicherung ab. Einzelheiten der Versicherung teilt die Geschäftsstelle auf Wunsch mit. Der Abschluss einer Kranken-, Unfall-, Lebensversicherung oder sonstiger Versicherungen, insbesondere gegen Invalidität und Berufsunfähigkeit obliegt dem Athleten.

3.1
Training und Ausbildung

Der Athlet wird als Mitglied des Kreis-Kaders des Kreises Nordsaar durch Honorartrainer beraten und betreut. Der STTB-Kreis Nordsaar koordiniert die Zusammenarbeit mit dem Landesstützpunkt, an dem die Betreuung durch geeignete Maßnahmen ergänzt wird.

Die Trainingsplanung obliegt dem zuständigen Honorartrainer des STTB-Kreis Nordsaar bzw. dem Verbandstrainer.

3.2
Bekleidung

Der STTB-Kreis Nordsaar stellt dem Athleten die vom Ausrüster des STTB gelieferte offizielle Sport- und Wettkampfbekleidung des STTB kostenfrei zur Verfügung. 

Bei Wettbewerben ist das tragen dieser Wettkampfkleidung ( Trikot ) für den Athleten verpflichtend.

Der notwendige Bedarf an Spielkleidung wird nach Anforderungen durch die Fachwarte im Rahmen der wirtschaftlichen Möglichkeiten des STTB-Kreis Nordsaar zur Verfügung gestellt.

4.
Leistungen des Athleten

4.1
Grundsätzliches

4.1.1 Der Athlet hält die Grundsätze der sportlichen Fairness und Disziplin ein.

4.1.2 Der Athlet unterstützt die Bemühungen des STTB gegen das Doping und zeigt Bereitschaft zur Durchführung von Dopingkontrollen in Training und Wettkampf.

4.1.3 Der Athlet nimmt an sportmedizinischen Untersuchungen sowie weiteren Maßnahmen zur Leistungsdiagnostik in Abstimmung mit den zuständigen Trainern/Gremien des STTB teil.

